
Zeitschrift: Mitteilungen des historischen Vereins des Kantons Schwyz

Herausgeber: Historischer Verein des Kantons Schwyz

Band: 19 (1908)

Vorwort: Einleitung

Autor: [s.n.]

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 04.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Einleitung.

Der Gebrauch von Ratsbüchern und Protokollen bei

Regierungsgeschäften ist so alt als das geordnete
Staatswesen. Bei den Völkern der grauen Vorzeit trugen sie
vielleicht mehr den Charakter von Chroniken d. h. einer
Aufzeichnung der wichtigsten Ereignisse und Taten ; allein schon
die Griechen und Römer, als Vertreter eines vollständig
geregelten Regierungssystemes, besaßen hiefür ihre eigenen
Kanzleien. Von ihnen ererbte das Mittelalter die verschiedenen

Kanzleigebräuche — freilich mit dem Unterschiede,
daß in der Zeit der Merowinger die amtlichen Schreiber meist
Laien waren, während sie durch das ganze übrige Mittelalter
fast ausschließlich dem geistlichen Stande angehörten und

zwar vorwiegend der Weltgeistlichkeit. Die Mönche zählten
vielmehr zu den Vertretern des Gelehrtenstandes und
befaßten sich infolgedessen größtenteils mit wissenschaftlicher
Arbeit. Mit dem Aufblühen der städtischen Verhältnisse,
dem ausgehenden 14. Jahrhunderte finden wir eine ziemlich
rasche Wendung der Dinge. Wiederum sind es jetzt die
Laien, welche sich in den einträglichen Schreiberstellen
emporarbeiten, anfänglich nach dem Vorbilde der italienischen

Notare, später aber im 15. Jahrhunderte, je nach den

Bedürfnissen, mehr den einheimischen Verhältnissen sich

angepassend.
Aus den unstäten Wanderkanzleien der Kaiser und Fürsten

entsteht eine Kanzlei mit festem Sitze und geordneter
Tätigkeit. Ihre Bücher und Schriften erinnern zwar anfänglich

mehr noch an eine bloße Sammlung von Dekreten und
Missiven, allein je rascher die Zeit, da fast einzig nur die

gewappnete Faust die Feder führte, zu Ende ging, desto

Oer (Zebrauck von patsbückern unä Protokollen bei

pegierungsgesckälten ist so alt als clas georctriete Staats-

wesen. Lei clen Völkern cler grauen Vorweit trugen sie viel-
leickt mekr clen dtrarakter von dkroniken cl. K. einer Aul-
weicknung cler wicktigsten Ereignisse uncl lösten; allein sclion
clie QriecKen uncl pömer, als Vertreter eines vollstänclig ge-
regelten pegierungssvstemes, besaLen Kietür ilrre eigenen
Kanwleien. Von innen ererbte clas Nittelslter clie verscbie-
clenen Kanwleigebräucbe — ireilicb mit clem blntersckieäe,
claL in cler Zeit cler Nerowinger clie amtlicben LcKreiber meist
baien waren, wakrencl sie clurck clas ganwe übrige Mittelalter
tast ausscKIieLIicK 6em geistlicken Ltancle angekörten uncl

wwar vorwiegencl cler WeltgeistlicKKeit. Oie NöncKe wäKIten

vielmekr wu clen Vertretern cles (ZeleKrtenstancles uncl be-

taLten sicb intolgeclessen gröLtenteils mit wissensckaltlicber
Arbeit. Nit clem AutblüKen cler stäcltiscben VerKältnisse,
clem ausgekenclen 14. lakrkunclerte tinclen wir eine wiemlick
rascke Wenclung 6er Oinge, Wiederum sin6 es jetwt clie

baien, weicke sicK in clen einträglicken LcKreibersteilen
emporarbeiten, antänglicb nack 6em VorbiI6e 6er italien-
iscben Kotare, später aber im 15. lakrkunclerte, je nack 6en

Leclürlnissen, mekr 6en einkeimiscken Verkältnissen sicK

angepassencl.
Aus 6en unstäten WanclerKanwleien 6er Kaiser un6 bür-

sten entstekt eine Kanwlei mit testem Litwe uncl georclneter
Tätigkeit. Ikre LücKer un6 LcKritten erinnern wwar gntäng-
lick mekr nock an eine bloLe Lammlung von OeKreten uncl

Nissiven, allein je rascker 6ie Zeit, 6a tast einwig nur clie

gewappnete baust clie becZer lükrte, wu Ln6e ging, clesto



IV

mehr wuchs das Arbeitsfeld; ein blühendes Kanzleileben
entfaltete sich jetzt durch volle 2 Jahrhunderte hindurch.
Erst der Schwulst und breitspurige Beamtenapparat des 17.

und 18. Jahrhunderts verdrängten die vortreffliche Ordnung
der vorhergehenden Epochen. Das Zeitalter der Revolution
und der Restauration endlich brachte so Viele wichtige
Neuerungen und lokale Veränderungen, daß sich deren Folgen
vielfach bis auf den heutigen Tag bald in günstiger, bald
in weniger günstiger Weise bemerkbar machten.

Trotz des ehrwürdigen Alters der eben besprochenen
Institution haben sich verhältnismäßig nur spärliche Spuren
aus frühester Zeit erhalten. Das ganze Frühmittelalter hat

uns kein einziges Protokoll überliefert, erst dem ausgehenden

13. Jahrhunderte war es beschieden uns einzelne seltene
Bücher und Schriften dieser Art zukommen zu lassen. Vor
allem waren es die päpstlichen Kanzleien, welche uns mit
so wertvollem Nachlaße beschenkt haben. Die ersten Bücher,
welche wirklich den Namen von Protokollen im Sinne der

heutigen Auffassung verdienen, gehen nicht über die Mitte
des 15. Jahrhunderts zurück. Die amtliche Chronik, wie sie
in den meisten Städten und Ländern durch das ganze Mittelalter

gebräuchlich war, wurde erst in jener Zeit allmählich
aus der Ratsstube verdrängt, um durch sogenannte
Ratsbücher ersetzt zu werden. Fürsten und Räte ließen darin
ihre wichtigsten Regierungsgeschäfte niederschreiben;
besonders für die kleinen demokratischen Staatswesen zeigte
sich der große Vorteil am allerersten — ja man fand bald
selbst die geringsten Verhandlungen für wichtig genug, um
ihnen bereitwillig Aufnahme in diese für ewige Zeiten
bestimmte Nachschlagewerke zu gewähren. Bald vergrößerte
sich der Andrang der Geschäfte freilich so wesentlich, daß

vieles, welches in frühern Zeiten mit fast epischer Breite zu
Protokoll genommen worden wäre, fürderhin ausgeschaltet
werden mußte, um neuern Bedürfnissen besser zu entsprechen.
Es entstand jene abwechlungsvolle Kette von Ideen und von
e it ili zen der verschieden geartetsten Generationen, ein Zeit.
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mekr vucks das Arbeitsteld; em blüdendes Kanwleileben
enttaltete sicd jetwt durck voile 2 ladrdunderte Kindurcd.
Brst o'er Scdvulst und breitspurige Leamtenapparat des 17.

unct 18. ladrdundert8 verdrängten die vortrektlicke Ordnung
der vorkergekenden Bpocden. Das Zeitalter der Revolution
und der Pe8taurati«n endlick Krackte 80 viele vicktige Keue-

rungen und lokale Veränderungen, daL 8icK deren Böigen
vieikack bi8 auk den Keutigen l'ag bald in gün8tiger, bald
in veniger güri8tiger ^«18« bemerkbar mackten.

Irotw de8 edrvürdlgen Alters der eben de8procbenen
Institution Kaken 8icK verdäItni8mäLig nur 8pärlicKe Spuren
aus trükester Zeit erkalten. Das ganwe Brüdrnittelalter Kat

uns Kein einziges Protokoll üderlietert, erst dem ausgeken-
den 13. lakrkunderte var es besckieden uns einzelne seltene
öllcker nnd ScKritten dieser Art wukommen wu lassen. Vor
allem varen es die päpstbcken Kanwleien, velcke un8 mit
80 wertvollem KacKIaLe be8ckenkt Kaden. Die er8ten Bücker,
velcke virKIicd den Kamen von Protokollen im Zinne der

Keutigen Aukka88ung verdienen, geken nickt über die Nitte
de8 15. lakrkundert8 wurück. Die amtlicke (IKroniK, vie 8ie

in den mei8ten Städten und bändern durck ds8 ganwe Nittel-
alter gebräucklict var, vurde er8t in jener Zeit allmäKIicK
au8 der Pat8stube verdrängt, um durck sogenannte pats-
bücker ersetwt wu verden. bürsten und päte lieüen darin
idre vicdtigsten pegierungsgescdätte niederscdreiden; de-
sonders tür die Kleinen demokratiscken Ztaatsvesen weigte
sicK der groLe Vorteil am allerersten — ja man tancl bald
selbst die geringsten Verdandiungen tür vicdtig genug, um
iknen bereitvillig AuknaKrne in diese lür evige Zeiten de-

stimmte KacKscKIggeverKe wu geväkren. Bald vergröLerte
sicK der Andrang der OescKätte treilick so vesentlick, daL

vieles, velckes in trükern Zeiten mit tast episcker Breite wu

Protokoll genommen vorder, väre, türderkin ausgesckaltet
verden muLte, um neuern öedUrknissen besser wu entspreckyn.
B8 ent8tand jene abvecklung8volle Kette von Ideen und von
ert:,i wen der versckieden geartetsten Oenerationen, ein Zeit.
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Spiegel, der heute jedem Freunde von historischer Ueber-

lieferung als eine der wertvollsten Geschichtsquellen
reichhaltige Ausbeute gewährt.

Auch das alte Land Schwyz besitzt seine Ratsprotokollsammlung

in 32 Bänden; sie beginnt zwar infolge eines

unglücklichen Geschickes, wodurch uns die ältesten Bücher
auf eine bis jezt unerklärliche Weise entzogen sind, erst mit
dem Jahre 1548 und hat auch von da ab nur eine lückerr-
weise Fortsetzung, da die Jahre 1556—1590, wie auch ein
Band von 1765—1771 sich ebenfalls nicht mehr vorfinden.
Dieser, bis zum Jahre 1798 reichenden Sammlung steht
eine zweite Brouillon-Aus gäbe in 15 Bänden zur Seite, die

sogenannten Ratsmanuale. Wie der Name schon sagt, waren
es die Handbücher der Landschreiber, einzig für ihren
persönlichen Gebrauch bestimmt. Sie ergänzen durch ihren
konzeptartigen Inhalt vielfach die Ratsbücher, besonders da,

wo es der Verfasser für nötig erachtete seine oder des Rates
Ansichten weitläufiger auszuführen oder gar zu erörtern ; eines

amtlichen Charakters ermangeln sie jedoch ganz und gar.
Einen wesentlichen Anhaltspunkt für die Datierung der

Protokolle vor 1548 besitzen wir in der äußern Nummerierutrg
dieser Bände, aus Welcher deutlich hervorgeht, daß noch im
18. Jahrhunderte 2 Bände dazu gehörten, da der
gegenwärtige erste Band damals als der dritte bezeichnet wurde;
auch die beiden Bücher über den Zeitraum von 1556—1590
fanden sich damals noch vor. Ob nun dieselben in den
stürmischen Tagen der Helvetik bei der Plünderung und
dem Wegzuge des schwyzerischen Archives nach Zug
abhanden gekommen, oder ob sie heute noch in einem dunkeln
Estrichwinkel auf bessere Tage harren, bleibt dahin gestellt,
jedenfalls ist es zur Zeit unmöglich, irgendwie einen Anhaltspunkt

zu finden, der uns über das geheimnisvolle Verschwinden
dieser für die Landesgeschichte so wertvollen Quellen sichern
Aufschluß geben könnte. Mit Sicherheit dürfen wir aber
nach dem Gesagten behaupten, daß schon zu Beginne des

16. Jahrhunderts Protokolle geführt worden sind; auch die

V

Spiegel, cier Keute jedem Lreunde von KistoriscKer lieber-
lieterung als eine cter wertvollsten OescKicKtsquellen reick-
Ksltige Ausbeute gewäkrt.

AucK ctas alte barici LcKwvw besitzt seine pstsprotokoll-
Sammlung in 32 Länden; sie begiunt -war intolge eines

unglücklichen OescdicKes, wodurcd uns ctie ältesten Lücker
aut eine bis jewt unerKIärlicbe Weise entzogen sincl, erst mit
ctem ladre 1548 unct Kat auck von 6a ab nur eine lücken-
weise Lortsetwung, 6a 6ie labre 1556—1596, wie snck ein

Land von 1765—1771 sicK ebeniaiis nickt mekr vorkincien.

Dieser, bis wum ladre 1798 reichenden Sammlung stekt
eine wweite Lrouillon-Aus gäbe in 15 Länden wur Leite, 6ie

sogenannten patsmanuale. Wie 6er Käme sckon sagt, waren
es 6ie tlandbücder 6er ban6sckreiber, einwig tür ikren per-
sönlicken Oebraucd bestimmt. 8ie ergänzen 6urcb ikren
Konweptartigen Inkalt vieltack 6ie patsbllcder, besonders 6a,

wo es 6er Vertasser tür nötig erachtete seine ocler 6es Rates
Ansichten weitläutiger auswutüdren o6er gar wu erörtern; eines

amtlichen dkarakters ermangeln sie jedocd ganw un6 gar.
Linen wesentlicken AnKaltspunKt tür die Datierung 6er

Protokolle vor 1548 besitwen wir in deräuIZern Knmmerierung
6ieser Lände, aus WelcKer deutlich KervorgeKt, daL nock im
18. lsdrdunderte 2 Lände dawu gekörten, 6s 6er gegen-
wärtige erste Lsn6 6smsls sis 6er 6ritte beweicknet wurde;
such 6ie beiden öllcker über den Zeitraum von 1556—1596
tanden sicK damals nock vor. Od nun dieselben in den
stürmischen ?agen der blelvetik bei der piüncZerung un6
6em Wegwuge 6es sckw^weriscden Arcdives nack Zug ab-

Kancten gekommen, «6er ob sie Keute nock in einem dunkeln
LstricKwinKel aut bessere l'âge Karren, bleibt clabin gestellt,
je6entalis ist es wur Zeit unmöglicd, irgen6wie einen Ankalts-
punKt wu tin6en, 6er uns über ctas gedeimnisv«lle Verscdwincten
6ieser tür 6ie ban6esgesckicdte s« wertvollen Ouellen sickern
AutscKIuL geben Könnte. Nit LicKerdeit 6ürien wir aber
nack dem Oesagten debsupten, dsL sckon wu öeginne des

16. lskrdunderts Protokolle getüdrt worden sind; such die
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Annahme, daß wie in der übrigen Schweiz diese Aufzeichnungen

bereits schon im 15. Jahrhundert in Uebung waren,
scheint mehr als wahrscheinlich, wenn man die große
damalige politische Bedeutung unseres kleinen Landes ins
Auge faßt und wenn wir die musterhafte Führung des

damaligen Staatswesens richtig verstehen wollen.
Die ganze heute noch bestehende Sammlung ist auf

Papier niedergeschrieben und zwar für die ersten Bände
abwechslungsweise auf Zürcher-; Berner- und Baslerpapier1),
was vielleicht auf den Umstand hindeuten möchte, daß
dieselben auf dem Markte zu Zurzach, wo die verschiedenen
schweizerischen Papierfabriken ihre Verkaufsläden hatten,
bezogen wurden. Später besaß das Land eine eigene Papiermühle

zu Bach, sie besorgte seit dem Beginn des 18. bis
in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts die Papierlieferung
für die Obrigkeit, die ihrerseits wiederholt Verordnungen
erlassen hatte, wonach die Hadern sämtliche nach Bach zur
Papierfabrikation gebracht werden mußten.2) Während die
frühern Bücher ihre ursprüngliche Hülle verloren haben und
heute nur mehr ein Kartongewand mit Lederrücken tragen,
präsentiert sich der Rest der Bände in einem gleichförmigen
Einbände aus braunem Schweinsleder im Formate von ca.

20x30 cm, später 25x35 cm. Wollten wir aber nach den

Einbänden der noch vorhandenen alten Säckelmeisterrechnungen

schließen, dann waren auch die Einbanddecken der
ältesten Bücher weit kunstvoller und mit schönen Renaissanceprägungen

verziert. Merkwürdigerweise geht fast sämtlichen
Bänden eine gleichzeitige Paginatur ab; die gegenwärtige
Seitenzahlangabe, welche das ganze Werk in seinen
einzelnen Teilen umfaßt, stammt meist aus der allemeuesten Zeit.

') Wasserzeichen: aufrechter Löwe mit Zürcher-Wappen, schreitender
Bär, Baslerstab mit Monogramm.

2) Am 27. Juli 1776 bewilligte der Rat dem Papierer Xaver Blättler
in Bach auf seine besseren Papiere den Landesschild als Wasserzeichen

zu setzen, nicht aber auf schlechteres Fabrikat; tut er letzteres dennoch,
so macht ersieh strafbar; er darf auch sein eigenes Hauszeichen darauf

anbringen, aber keine fremden Landesschilde.
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AnnaKme, äaL wie in äer übrigen LcKweiw äiese AutweicK-

nungen bereits sckon im 15. lakrkunäert in Bebung waren,
sckeint mekr als wakrsckeinlick, wenn man äie groLe äa-

maiige politiscke Beäeutung unseres Kleinen banäes ins
Auge laLt unä wenn wir äie musterkalte BüKrung äes äa-

maligen Ltaatswesens ricktig versteken wollen.
Die ganwe Keute nocb bestekenäe Sammlung ist gut

Papier nieäergesckrieben unä wwar tür äie ersten öänäe
abweckslungsweise aut ZürcKer-', Berner- unä öaslerpapier'),
was vielleickt aut äen blmstanä Kinäeuten möckte, äaL äie-
selben aut äem NarKte wu ZurwacK, wo äie versckieäenen
sckweiweriscken papiertabriken ibre VerKautslääen Katten,
bewogen wuräen. Zpster besaL äas banä eine eigene Papier-
müble wu Bäck, sie desorgte seit äem Beginn äes l8. bis
in äie erste ttsltte äes 19. lakrkunderts äie papierlielerung
lür äie Obrigkeit, äie ikrerseits wieäerkolt Verordnungen er-
lassen Katte, wonack äie tiadern sämtlicde nack Bäck wur

pspiertabrikation gekrackt weräen muLten.Wäkrend äie
trüdern öücder idre ursprünglicke dlülle verloren Kaden unä
Keute nur mekr ein Kartongewand mit beäerrücken tragen,
präsentiert sicd äer Pest äer Bänäe in einem gleicktörmigen
Binbanäe sus braunem Lcbweinsleclei im Bormate von ca.

29x39 cm, später 25x35 cm. Wollten wir aber nack äen

Bindänclen äer nock vorkanäenen alten LäcKelmeisterrecK-

nungen scKlieLen, dann waren aucn die BinbanddecKen der
ältesten öücder weit Kunstvoller und mit scKSnen penaissance-

Prägungen verwiert. tVierKwürdigerweise gekt last sämtlicden
Bänden eine gleicdweitige paginatur ab; die gegenwärtige
LeitenwaKIangabe, weicke das gsnwe Werk in seinen ein-
weinen l'eilen umtaLt, stammt meist aus äer allerneuesten Zeit.

') V/ssserzeicKen: aulreckter Köve mit ^urcker-Wappen, sckreitencier
öär, IZgslerstaK mit /Vlonogrsmm,

2) ^m 27. luli 1776 bewilligte cler pst clem pgpierer Xaver IZIsttler
in SscK sut seine besseren Papiere clen KanclesscKilcl sis WssserzeicKen

zu setzen, nickt sber sut sckleckteres LsbriKst; tut er letzteres ctennocb,

so msckt er sicK straldsr; er clsrl sucb sein eigenes ttsuszeicben clsrsul

anbringen, aber Keine lremclen KsnclesscKilcte.
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Einer frommen alten Sitte gemäß beginnen die altern"
Protokolle stets mit Anrufung der heiligen Dreifaltigkeit,
während die Staatsraison der spätem Jahrhunderte ihre
selbstherrliche Amtsperiode mit der Aufzählung der regierenden
Häupter einführte. Sehr schwierig ist es oft die Schriften
der einzelnen Landschreiber im Texte zu erkennen, namentlich

für die erste Zeit; andererseits darf aber auch der
Deutlichkeit und Leserlichkeit der Schriften ein Kompliment
gemacht werden, besonders wenn wir die gleichzeitigen
Säckelmeisterrechnungen damit vergleichen, die vielfach in recht
unleserlicher Schrift abgefaßt sind. Daß die Manuale
infolge ihres mehr konzeptartigen Charakters an Deutlichkeit'
oft zu wünschen übrig lassen, brauchte nicht gesagt zu
werden. Niederschrift und Redaktion des Protokolles oblag

von jeher dem Landschreiber, die verlornen Ratsbücher
der ältesten Zeit besaßen daher für je eine Amtsdauer
wahrscheinlich nur einen Verfasser, während sämtliche jetzt
vorhandenen Bände in ein und derselben Periode jeweils
von verschiedener Hand abgefaßt worden sind, da seit dem

Beginne des 16. Jahrhunderts bekanntlich 3 Landschreiber

gleichzeitig im Amte tätig waren. Eine bestimmte
Regelmäßigkeit im Schreiberamte gab es damals nicht, bald stellt sich.
der eine, bald der andere Landschreiber als Protokollführer
ein, je nachdem es Zeit und Umstände erheischten, so daß

oft in einem Buche bis 10 verschiedene Schriften sich
vorfinden. Aus der Niederschrift erhellt ziemlich deutlich, daß

der Eintrag nicht während der Sitzung geschah, besonders
weisen die vielen Lücken in der ersten Zeit eher auf eine

Redaktion nach Schluß der Tagung hin; erst seit ungefähr
1750 tritt in der Abfassung in dieser Hinsicht eine wesentliche

Besserung ein, die darauf schließen läßt, daß man von
da ab im Rate die Protokolle jeweils belesen und genehmigen
mußte — eine Bestimmung, welche vor jener Zeit nicht
hätte eingehalten werden können. < Durchwegs sorgfältig
wurde die Datierung jeder einzelnen Besammlung
eingehalten, hie und da bei wichtigen Verhandlungen finden sich

Biner frommen alten 8itte gemäL beginnen ctie ältern
Protokolle stets mit Anrufung 6er Keiligen Dreifaltigkeit,
vänrend clie Ltaatsraison 6er spätern lakrkunderte ikre selbst-
Kerrlicbe Amtsperiode mit cler AulwäKIung cler regierenden
tläupter einlükrte. 8ebr scbvierig ist es okt clie LcKritten
cler einzelnen bandscbreiber im lexte wu erkennen, nament-
lieb für clie erste Zeit; andererseits dark aber auck der Deut-
licbkeit und beserlieKKeit der LcKrikten ein Kompliment ge-
mackt verden, besonders venn vir die gleichzeitigen LäcKel-

meisterrecknungen damit vergleicben, die vielkacb in reckt
unleserlicker Lcbriit adgeksLt sind. DalZ die Nanuale in-

folge ikres mekr Konweptartigen (IKaraKters an Deutlichkeit
okt wu vllnscben übrig lassen, brauckte nickt gesagt wu

verden. Niederschrift und pedaktion des Protokolles ob-

lag von jeker dem bandscbreiber, die verlornen patsdücker
der ältesten Zeit besaLen datier kür ,e eine Amtsdauer
vgkrsckeinlicb nur einen Verkasser, väbrend sämtliche jetwt
vorkandenen Lände in ein und derselben Periode jeveils
von verschiedener tbmd abgekaLt vorden sind, da seit dem

Leginne des 16. lakrknnderts deksnntlick 3 bandsckreiber

gleickweitig im Amte tätig varen. Line bestimmte Pegel-
mäLigKeit im LcKreiberamte gab S8 damals nicbt, bald stellt sicb

der eine, bald der andere bandscbreiber als protokoilkübrer
ein, je nackdem es Zeit und blmstände erneiscbten, so daL

«kt in einem Lucbe bis 16 verschiedene LcKrikten sicK vor-
kinden. Aus der Niederschrift erkellt wiemlicb deutlich, daL

der Lintrgg nickt väbrend der Litwung gesckak, besonders
veisen die vielen bücken in der ersten Zeit eker auf eine

pedaktion nach LcKIutZ der Tagung Kin; erst seit ungetabr
l756 tritt in der Abfassung in dieser Hinsicht eine vesent-
licke Lesserung ein, die darsnt scKlieLen läLt, daL man von
da ab im Pate die Protokolle jeveiis belesen und genebmigen
muLte — eine öestimmung, velcke vor jener Zeit nickt
Kätte eingekslten verden Können. ' DurcKvegs sorgfältig
vurde die Datierung jeder einwelnen Lesammlung einge-
Kalten, Kie und da bei vicbtigen VerKandlungen linden sich
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sogar die Namen der anwesenden Ratsmitglieder
angegeben.

Da die Ratsbücher für sämtliche Ratssitzungen bestimmt

waren, durfte nie die Angabe fehlen, ob die Verhandlungen
vor bloßem gesessenen Rate, vor dem 2 oder 3fachen Landrate

oder vor der Landsgemeinde geführt worden waren.
Seit 1675 werden die Landsgemeindeverhandlungen und
Beschlüsse in einem eigenen Protokolle aufgeführt, während
für die übrigen Räte bis 1798 das gemeinsame Protokoll
fortdauerte. Beim 2fachen Landrate, der anfänglich alle
Jahre gewöhnlich einmal, 14 Tage nach der Landsgemeinde,
sich zu besammeln hatte, wurden hauptsächlich Friedbrüche,
d. h. Prozesse betreffend Injurien, Schlägereien, Körperverletzungen,

Nachtfrevel und sonstige Auswüchse eines rohen
Zeitalters behandelt, während der 3fache Landrat, der jährlich

wenigstens zweimal, vor und nach der Tagsatzung,
abgehalten wurde, hauptsächlich die Instruktionen für die
Tagsatzung erteilte oder deren Berichte entgegennahm. Wenn
sonst bei amtlichen Erlassen eine präzise Kürze als ein
seltener und großer Vorteil belobt wird, müssen wir uns
hier oft auch in wichtigen Angelegenheiten an eine nur zu

große Knappheit des Ausdruckes gewöhnen, die der
historischen Forschung verhältnismäßig wenig neue Anhaltspunkte
zu bieten vermag; in späteren Zeiten werden dann auch
wieder Geschäfte, die ob ihrer Wichtigkeit in wenigen
Zeilen oder Worten erledigt werden könnten, des ausführlichsten

behandelt, während für die Zukunft sehr wichtige
Verhandlungen kaum beachtet worden sind. Ueberhaupt
läßt sich das politische Leben in den altern Ratsprotokollen

sehr wenig verfolgen, die Verhandlungen betr. die
Tagsatzungen fehlen z. B. fast ausschließlich, hie und da

dringt noch eine Beschwerde aus dieser oder jener Vogtei
vor die hohe Obrigkeit, im übrigen sind es aber meist

ganz interne Angelegenheiten, die vor dem schwyzerischen
Forum zur Behandlung kommen. Solange freilich die
Protokolle Landsgemeindebeschlüsse aufnahmen, konnte ihnen
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sozzar àie Kamen 6er anwesenden pstsrnitgliecler snge-
geben.

Os clie pstsdücker tür sämtiicbe pstssitwungen bestimmt

waren, clurtte nie clie Angabe teliien, ob clie Verbancllungen
vor bloLern gesessenen Pate, vor clem 2 «cler Nacken bsnä-
rate ocler vor cler bsnclsgemeincie getübrt worcien waren.
Zeit 1675 werclen clie bsnäsgemeinäeverksnäiungen uncl öe-
scbiüsse in einem eigenen Protokolle sutgetükrt, wäbrencl

tür äie übrigen Päte bis 1798 äss gemeinsame Protokoll
tortäauerte. Leim 2tacKen banärste, äer antänglick alle
lskre gewöbnlick einmal, 14 l^sge naeb äer bsnäsgemeinäe,
sicb wu besammeln batte, wurclen KauptsäcKIicK frieädrücke,
ä. K. Prowesse betrettenä Injurien, LcKIägereien, Korperver-
letwungen, KscKttrevel unä sonstige AuswücKse eines roben
Zeitalters bebsriäelt, wäbrenä äer 3tacbe banärst, äer jätir-
lieti wenigstens wweimal, vor unä naeb äer l'sgsatwung, ab-

gekalten wurde, KauptsäcKIicK äie Instruktionen tür äie lag-
sstwung erteilte oäer äeren öerictite entgegerinskm. Wenn
sonst bei amtlicken frlsssen eine präwise Kürwe als ein
seltener unä groLer Vorteil belobt wirä, müssen wir uns
Kier ott suck in wicktigen Angelegenkeiten sn eine nur wu

groLe KnsppKeit äes AusärucKes gewönnen, äie äer Kisto-
riscken forsckung verkältnisrnäüig wenig neue AnKaltspunKte
wu bieten vermag; in späteren Zeiten werden clsnn suck
wieäer QescKätte, äie ob ikrer WicKtigKeit in wenigen
Zeilen oäer Worten erleäigt weräen Könnten, äes suslunr-
licksten beksnäelt, wskrenä tür äie ZuKuntt sekr wicktige
VerKsnälungen Kaum descktet woräen sinä. bleberksupt
lälZt sicK äss politiscke beben in äen ältern pstsproto-
Köllen sekr wenig verlolgen, äie VerKsnälungen betr. äie
Isgsstwungeri teKIen w. ö. tast susscKIietZIicK, Kie unä äs

äririgt nock eine öesckweräe aus äieser oäer jener Vogtei
vor äie Koke Obrigkeit, im übrigen sinä es aber meist

gsnw interne Angelegenkeiten, äie vor äem sckwvzeriscken
forum wur öekancllung Kommen. Solange treilicti äie pro-
tokolle banäsgemeinclebescKIüsse sutnakmen, Konnte iknen
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eine gewisse legislatorische Bedeutung beigemessen werden,
später beruhte dieselbe mehr in den darin enthaltenen
Ratserkenntnissen und grundsätzlichen Entscheiden. Ueberhaupt
werden mit dem 18. Jahrhunderte die Verfasser kritischer,
sie beginnen allmählig vieles Unwesentliche auszuscheiden ;

die Trinkverbote, die Vogtwahlen für die Bevogteten
verlieren sich, dafür nehmen sie die Instruktionen für die
verschiedenen Gesandten auf, die Vereinbarungen mit andern
Kantonen und Staaten — kurz es finden nur mehr die wichtigen

Regierungsgeschäfte ihren Platz im Ratsbuche. Während

noch im 16. Jahrhunderte die Landratssitzungen, in
welchen die Fridbrüche gerichtet wurden, nur summarisch,
ohne Angaben der richterlichen Sentenz, angeführt sind,
mehrte sich das spätere Protokoll merklich durch ausführliche
richterliche Entscheide. Vornehmlich der 2fache Landrat, in
dessen Händen die ganze Kriminaljustiz lag trug sehr viel
dazu bei. Die Strafurteile im Vereine mit den Gesetzen
und Verordnungen nannte man die Ratserkenntnisse, sie

bildeten einen beträchtlichen Teil der Sammlung. Eine
bestimmte Einordnung der Verhandlungen gab es nicht; zu

Beginn einer jeden Amtsperiode wurde zuerst die Rats-Besatzung

wie auch die übrige Aemterverteilung eingetragen,
dann folgen in bunter Reihenfolge unter Datenangabe jeder
Sitzung die Erkanntnisse, diplomatische Verhandlungen, rein
örtliche Angelegenheiten, als Bürgeraufnahmen.Niederlassungs-
begehren, Allmendbewilligungen und dgl. mehr. Ziemlich
um die nämliche Zeit, da sich der Andrang der Geschäfte
mehr und mehr fühlbar machte, entstand eine Reihe von
Büchern, welche dazu bestimmt waren, die Redaktion des

Protokolles zu erleichtern. So gab es seit 1736 ein
Mandatenbuch, welches die obrigkeitlichen Publikationen und
namentlich zahlreiche Verordnungen aufnehmen sollte, ein

sog. Holzbuch, worin seit 1735 die Holzfrevler aufgezeichnet
wurden, ein Schwarzbuch mit dem Bußeneintrag und der
Strafkontrolle seit 1758, ein Brandsteuerbuch seit 1735,
Missivenbücher mit den Abschriften wichtiger obrigkeitlicher
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eine gewisse legislatoriscke öedeutung beigemessen werclen,

später derubte dieselbe irretir in den darin enttialtenen Rats-

erkenntnissen und grundsätwlicken LntscKeiden. bleberbaupt
werden mit dem 18. lakrkunderte die Vertasser KriiiscKer,
sie beginnen allrnätilig vieles blnwesentlicbe auswusckeiden;
die l'rinkverbote, die VogtwaKIen tür die öevogteten ver-
Keren sieb, datur nebmen sie die Instruktionen tür die ver-
sckiedeneri (Gesandten sut, die Vereinbarungen mit andern
Kantonen und Staaten — Kurw es kinden nur mebr die wicti-
tigen pegierungsgesckäbe ikren platw im patsbucke. WäK-

rend nocb im 16. lakrkunderte die bandratssitwungen, in
welcben die LridbrücKe gericbtet wurden, nur summarisck,
orine Angaben der rickterlicken Sentenw, angetükrt sind,
mekrte sicK das spätere Protokoll merklick durck austükrlicke
rickterlicke LntscKeide. VorneKmiicK der 2tacKe bandrat, in
dessen Iländen die ganwe Kriminaljustiw lag trug sekr viel
dawu bei. Die Straturteile im Vereine mit den Qesetwen

und Verordnungen nannte man die Patserkenntnisse, sie

bildeten einen beträcktlicken?eil der Sammlung. Line de-

stimmte Einordnung der VerKandlungen gab es nickt; wu

öeginn einer jeden Amtsperiode wurde wuerst die Pats-Se-

satwung wie aucn die übrige Aemterverteilung eingetragen,
dann toigen in bunter peikentolge unter Oatensngabe jeder
Sitwung die LrKanntnisse, dipiomatiscke VerKandlungen, rein

örtlicKeAngelegenKeiten, aisöürgerautnaKmen.Kiederlassungs-
begekren, Allmendbewilligungen und dgl. mebr. ZiemlicK
um die nämiicke Zeit, da sicK der Andrang der QescKätte
mekr und mekr tükibar mackte, entstand eine peibe von
LücKern, weicke dawu bestimmt waren, die pedaktion des

Protokolles wu erleicktern. So gab es seit 1736 ein Nan-
datenduck, welcbes die obrigkeitlicben Publikationen und
namentiicb waklreicke Verordnungen autnekmen sollte, ein

sog. blolwbuck, worin seit 1735 die blolwtrevler sutgeweicknet
wurden, ein ScKwarwducK mit dem LuiZeneintrsg und der
StrskKontroIIe seit 1758, ein SrandsteuerbucK seit l735,
IvlissivendücKer mit den AbscKrikten wicKtiger obrigkeitlicker
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Schriftstücke u. s. w. Ungefähr gleichaltrig mit den Rats-
protokollen können einzig die Säckelmeisterrechnungen, seit
1554 vorhanden, die Urbarien und Zollbücher der I. Hälfte
des 16. Jahrhunderts, das Landbuch, in seiner ursprünglichen
ersten Fassung seit ca. 1524, und die Gerichtsprotokolle
genannt werden. Das Landbuch enthält bis 1761 eine
vollständige Sammlung der im alten Lande Schwyz usuellen
Rechte und Gesetze; im Anhang findet sich eine summarische
Zusammenstellung sämtlicher Bürgeraufnahmen seit dem Jahre
1500,. welche offenbar einen Auszug aus den Beschlüssen
der Ratsbücher bildete. Die Gerichtsprotokolle des 7. und
9. Gerichtes, die ersteren seit 1599, die letzteren seit 1585
noch erhalten, umfassen mehr erst instanzliche
Gerichtsverhandlungen. Beim Siebnergerichte sind es meist nur
Forderungsstreitigkeiten bei Käufen und Verkäufen und ähnliche
Fälle, die zur Verhandlung gelangen; wichtigere Geschäfte
kamen daselbst keine vor, da dieses Gericht ohne Appelation
urteilte. Das Neunergericht hingegen, bestehend aus dem

Landammann, 3 Räten und 6 von der Landsgemeinde
gewählten Richtern hatte in privatrechtlichen Prozessen zu
urteilen und zwar lt. Landbuch über „Erb und Eigen, Steg
und Weg, Grund und Boden, Hag und March, Wasserruns
und Wehren, auch um Scheltung, Testament und Landrecht."
Immer aber stand dem Landrate die Revision der bei beiden
Gerichten geführten Prozesse zu, so kommt es denn auch,
daß die endgültigen Entscheide vieler Prozesse nicht in den

Gerichtsprotokollen, sondern in den Ratsbüchern zu suchen
sind ; daß der Landrat die Kriminaljustiz ausschließlich
besorgte, wurde bereits an anderer Stelle erwähnt.

Kehren wir zu den Ratsprotokollen zurück; es ist nicht
Sache dieser Einleitung die ganze Anlage des Werkes einer
ausführlichen Kritik und Würdigung zu unterziehen, immerhin

scheint es angezeigt, den einen oder andern Punkt
kurz zu erwähnen. Vor allem müssen wir jedenfalls den

vorherrschend praktischen Zweck dieser sämtlichen Aufzeichen

betonen, es galt eben die mündlich gepflogenen Verhand-
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LcKriktstücKe u. s. v, blngekäkr gleickaltrig mit den pats-
Protokollen Können einzig ctie LäcKelmeisterrecKnungen, seit
1554 vorbanden, die blrbarien unci Zoilbücber cier I, blälkte
des 16. labrbunderts, das bandbucb, in seiner ursprünglichen
ersten Passung seit ca. 1524, uncl ciie (ZericKtsprotoKoile
genannt werden. Das bandbucb entbält bis 1761 eine voll-
ständige öammiung der im alten bande LcKvvz usuellen
pecbte und (Zesetwe; im Anbang iindet sicb eine summariscbe
Zusammenstellung sämtlicber öürgerauknabmen seit dem lsbre
1566,. weicke otienbar einen Auszug aus den Lescblüssen
der patsbllcker bildete. Die (ZericKtsprotoKoile des 7. und
9. (Zericbtes, die ersteren seit 1599, die letzteren seit 1585
nocb erkalten, umtassen mebr erst instanwlicke (ZericKtsver-

bandlungen. Leim Liebnergericbte sind es meist nur bor-
derungsstreitigkeiten bei Käuken und VerKäuken und äknlicbe
bàlie, die wur Verhandlung gelangen; wichtigere (Zescbäkte
Kamen daselbst Keine vor, da dieses (Zericbt okne Appeiation
urteilte. Das Keunergericbt Kingegen, bestekend aus dem

bandammann, 3 Räten und 6 von der bandsgemeinde ge-
wäklten picbtern Katte in privatrecktiicken prowessen wu ur-
teilen und wwar It. bandbuck über „Brd und bigen, Lteg
und Weg, (Zrund und Loden, ttag und Narcb, Wa«serruns
uncl WeKren, auck um Lcbeitung, Testament und bandreckt."
Immer aber stand dem bandrate die Revision der bei beiden
(Zericbten gekükrten prowesse wu, so Kommt es denn aucb,
dalZ die endgültigen bntsckeide vieler Prowesse nickt in den

(ZericbtsprotoKollen, sondern in den patsbücnern wu suchen

sind; datZ der bandrat die Kriminalmstiw ausscKIielZlicb be-

sorgte, wurde bereits an anderer Ltelle erwärmt.
KeKren wir wu den patsprotokollen wurück; es ist nickt

8acbe dieser Einleitung die ganwe Anlage des Werkes einer
anskUkrlicbe» Kritik und Würdigung wu unterwieben, immer-
bin sckeint es angeweigt, den einen oder andern bunkt
Kurw wu erwäknen. Vor allem müssen wir jedenkalls den

vorkerrscbend praktischen Zweck dieser sämtlicben Aukweicben

betonen, es galt eben die mündlick gepklogenen VerKand-
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lungen für die Zukunft möglichst getreu zu erhalten, wobei
den Schreibern eine chronikalische Nebenabsicht jedenfalls
ganz fernlag. Solche historische Einträge waren in früherer
Zeit überhaupt nicht notwendig, dafür besaß ja die Regierung
die Von Landschreiber Hans Fründ um 1540 verfaßte „gemeine
Schwyterchronik", welche noch 1553 als offizielles
Nachschlagewerk in historischen Fragen dienen mußte, seither
aber vollständig verschollen ist. Wir dürfen aber gerade den

Landschreibern der frühesten Zeit für manche in ihre Protokolle

einbezogene historische Nachricht recht dankbar sein,
da wir in andern Quellen vielleicht oft vergeblich Aufschluß
gesucht hätten. Im ganzen aber bleibt es bei einer bunten
Reihe von vereinzelten nach Form und Inhalt sehr verschiedenen

Aufzeichnungen, welche weit entfernt waren, irgendwie
ein zusammenhängendes historisches Ganzes zu bilden. Da die

Ratsprotokolle sich auf einen Zeiträum von nahezu 300 Jahren
verteilen und da überdies ihre Verfasser von verschiedenster
Herkunft und Schulung waren, so kann es nicht befremden,
wenn dieselben in Sprache und Ausdrucksweise eine große
Mannigfaltigkeit aufweisen. Für sprachliche Eigentümlichkeiten

unseres urschwyzerischen Dialektes findet sich hier
eine reiche Fundgrube, merkwürdigerweise hat sich ein
gewisser traditioneller Amtsstil durch die Jahrhunderte fast

vollständig unverändert darin erhalten.
Während die Ratsbücher der ältesten Perioden

wahrscheinlich im Hause des Landschreibers, woselbst sich auch
die Kanzlei befand, aufbewahrt wurden, diente seit Beginn
des 16. Jahrhunderts das Rathaus als Aufbewahrungsort.
Ausgenommen die Zeit der Rathausbauten von 1594 und 1643,
hatten sie bis 1798 ihren Platz im „Protokollengänterli" der

Ratsstube, zu welchem Landammann und Landschreiber die
Schlüssel besassen. Mit der alles erneuernden Helvetik
kamen die altern Protokolle gar bald in gänzliche Vergessenheit;

der neue Kanton versorgte sie im Bezirksarchive,
wo sie bis zum Jahre 1905 verblieben sind; heute findet sich
die ganze Sammlung im Kantonsarchiv zu Schwyz deponiert.
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da wir in andern (Zueilen vielleickt «tt vergeblicb AukscKIulZ

gesuckt Kätten. Im ganwen aber bleibt es bei einer bunten
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vollständig unverändert darin erkalten.
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die ganwe Sammlung im KantonsarcKiv wu LcKwvw deponiert.



XII

Wie überhaupt das ganze Archiv, so waren auch die Ratsbücher
in frühern Jahrhunderten nur denjenigen zugänglich, welche
durch ihre amtliche Stellung dazu berechtigt waren, also
den Mitgliedern des Rates, den Schreibern der Kanzlei und
den Landesfürsprechen. Zu den ersten, welche diese Bände
für historische Arbeiten verwendeten, zählten der Archivar
Heinrich Maria Ab Yberg, Pfarrer Thomas Faßbind, Obervogt
Dietrich Reding, sämtliche eifrige Forscher des ausgehenden
18. Jahrhunderts. In neuerer Zeit wurden die Bücher von
vielen Gelehrten und für mannigfache Zwecke benutzt, aber
in Ermangelung von Registern war die Benutzung stets eine
sehr mühsame und infolgedessen oft auch eine beschränkte.

Was die Niederschrift anbelangt, haben wir uns bemüht,
jedesmal dem Register eines Manuskriptbandes auch die
Namen der Verfasser beizugeben, soweit wir sie aus den Schri-ft-

zügen zu ermitteln vermochten. Ebenso schwierig bleibt
oft der Entscheid, ob der Schreiber auch der wirkliche
Verfasser war, da nicht immer die Individualität des Schreibers,
sondern manchmal politische Einflüsterungen auf die Redaktion
großen Einfluß ausgeübt haben. Während in städtischen
Verhältnissen Bürgermeister und Stadtschreiber ziemlich
gleichzeitig schon im 13. Jahrhundert auftreten, begegnen
wir im 13. Jahrhundert bei uns wohl den Landammann, der
Latidschreiber aber tritt erst mit dem Jahre 1402 in unserer
Landesgeschichte auf). Dennoch dürfen wir nach dem
Inhalte jener Urkunde mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß

das Landschreiberamt in damaliger Zeit bereits völlig
ausgebildet war. Die genaue Enstehungszeit dieses Amtes
kennen wir nicht, sie wird wohl ungefähr in die 2. Hälfte
des 14. Jahrhunderts fallen, da ehedem der Stadtschreiber

von Rapperswil für Schwyz die öffentlichen Geschäfte be-

') M. Kothing, das Landbuch von Schwyz, Seite 14, 15. In einem
Zusatz zu dem alten Einungsbrief von 1402 „um fryd uffnehmen* steht
in einer weitern Einung „um ein fräuell", daß derjenige, der „den andern
allso leyden will", den Frevel innert 14 Tagen dem Landammann, dem
Landweibel oder dem Landschreiber anzeigen soll.
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Wie überkaupt das ganwe Arcdiv, so waren suck ciie patsbücker
in trükern lakrkunderten nur denjenigen wugänglick, weicke
durck ikre sintlicke Stellung dawu berecktigt waren, also
den lvlitgiiedern des Rates, den LcKreibern der Ksnwlei und
den bandesiürsprecderi. Zu den ersten, weicke diese Lande
lür KistoriscKe Arbeiten verwendeten, wädlten der ArcKivsr
lleinricti lvìarig Ab Vberg, pkarrer?K«rnas BalZbind, Obervogt
OietricK peding, särntlicke eikrige Borscder des ausgekenden
18. lakrkunderts. In neuerer Zeit wurden die Lücker von
vielen OeleKrten und kür manniglacke Zwecke benutwt, aber
in Ermangelung von pegistern war die Lenutwung stets eine
sekr müksame und intolgedessen «kt auck eine besckränkte.

Was die Kiederscdrilt anbelangt, Kaden wir uns bemükt,
jedesmal dem pegister eines NanusKriptbandes aucd die
Kamen der Verkasser beizugeben, soweit wir sie aus den Lcdrttt-
wügen wu ermitteln vermocbten. Ebenso scdwierig bleibt
okt der bmtscbeid, ob der LcKreiber aucb der wirklicde Ver-
kasser war, da nickt immer die Individualität des LcKreiders,
sondern mancKmalpolitiscKeBinklüsterungen aul die pedaktion
grolZen BinIiulZ ausgeübt Kaden. Wäkrend in städtiscken
VerKältnissen Bürgermeister und LtadtscKreider wiemlicd

gleickweitig sckon im 13. lskrkundert auktreten, begegnen
wir im 13. lakrdundert bei uns woKI den bandammann, der
bandsckreiber aber tritt erst mit dem dadre 1402 in unserer
bsndesgescdickte aut'). Oennocd dürken wir nack dem In-
Kalte jener BrKunde mit wiemlicder LicKerdeit annedmen, datZ

das bandsckreiberamt in damaliger Zeit bereits völlig aus-

gebildet war. Die genaue Bnstedungsweit dieses Amtes
Kennen wir nickt, sie wird woKI ungetäkr in die 2. tlältte
des 14. ladrdunderts lallen, da ekedem der LtadtscKreiber

von papperswil tür Lcdwvw die ökkentlicden Oescdäkte de-

'> /VI. Kottiing, gas Ksnclbucli von Lclivvvz. Leite 14, 15, In einem
Zusatz zu ctem alten Linungsdriet von 1402 ,um trv6 uilnenmen' stellt
in einer weitern Linung ,um ein traue»', clsö cterjenige, cter ,cten anclern
«Uso levclen vili', clen Grevel innert 14 'tagen clem Ksnclammann, clem
Kanclveibel ocler clem Kanclsclireider anzeigen soll.
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sorgte.1) Für diese früheste Periode fehlen uns jegliche Namen,
die Reihe der bekannten Schreiber beginnt erst ca. 1415 mit
Heinr. Uotz von Steinen2), anfänglich freilich etwas lückenhaft,
später aber seit ca. 1500 in ununterbrochener Folge.3) Das

Amt eines Landschreibers zählte zu den angesehendsten und

gesuchtesten im ganzen Lande, außer dem großen Einflüsse

trug es mit den vielen Sportein und Nebengeldern für jene
Zeiten recht ansehnliche Summen ein. Der Landschreiber war
eben Kanzler eines kleinen souveränen Staatswesens, der seiner

Regierung vermöge seiner höhern Bildung manchmal auch
beratend zur Seite stand. Viele Schreiber gelangten später zu
den höchsten Aemtern, manche begnügten sich aber auch, ihren
großen Einfluß in bloßer Landschreiberstellung auszuüben.
Daß mit den sich mehrenden Staatsgeschäften besonders nach
dem politisch wie kriegerisch für Schwyz sehr bewegten 15.

Jahrhundert ein einziger Landschreiber bald nicht mehr
genügte, scheint selbstverständlich. Es war um 1500 zur Zeit
der Feldzüge gegen die Franzosen in Italien, zur Zeit der
Bündnisse mit Appenzell, Mühlhausen, Rottwyl, der Neuen-

burger Angelegenheit, als der Staat eine neue Amtsteilung
vornahm, nach welcher fortab 3 gleichgestellte Landschreiber
die Landesgeschäfte besorgen sollten. Im 18. Jahrhunderte
gesellte sich ihnen dann noch 1 oder 2 Unterschreiber bei,
die, eine Art Lehrlinge, sich auf den Landschreiberberuf
vorbereiten sollten und in früherer Zeit sogar oft das Haus
ihres Vorgesetzten bewohnen mußten. Der Lohn betrug zu

Beginn des 16. Jahrhunderts für jeden Landschreiber ungefähr

20 Kr., wobei auch das Geld für den roten
Landschreiber-Mantel inbegriffen war. Dazu kamen freilich auch
noch die Sportein, die eigentlich den Hauptbestandteil seines
Einkommens bildeten. So fielen ihm z. B. bei jedem
Gültbriefe, den er ausfertigte, von je einem ft Geld ein Schilling

') Ch. J. Kind, die Chronik des Hans Fründ, Einleitung, Seite 2.

2) Vgl. Jahrzeitbuch Steinen, fol. 149

s) Vgl. die Tabelle im Anhange, für deren Zusammenstellung ich
Herrn Fürsprech J. B. Kälin meinen besten. Dank ausspreche.
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sorgte.') Lür diese trütieste Periode teKIen uns jeglicke Kamen,
die peike der bekannten LcKreiber beginnt erst ca. 1415 mit
tleinr. blotw von Lteinen ^), antänglick IreilicK etwas lückenkstt,
später aber seit ca. 1500 in ununterbrocberier Bolge.^) Das

Amt eines bandsckreibers wäKIte wu den gngesekendsten und

gesucktesten im ganwen bande, sutler dem groLen Binilusse

trug es mit den vielen Lporteln und Kebengeldern tür jene
Zeiten reckt snseknlicke Lummen ein. Oer bandscbreiber war
eben Kanwler eines Kleinen souveränen Staatswesens, der sei-

ner pegierung vermöge seiner KöKern Bildung manckmsl suck
deratend wur Leite stand. Viele LcKreiber gelangten später wu

den KöcKsten Aemtern, msrictie begnügten sicK aber auck, ikren
groLen BintluL in bloLer BandscKreiberstellung auswuUKen.

OsL mit den sicb medrenden Ltaatsgescdätten besonders nack
dem politisck wie KriegeriscK tür LcKw^w sekr bewegten 15.

lakrkundert ein einwiger bandscdreider bald nickt mekr ge-
nügte, sckeint selbstverständlick. Bs war um 1500 wur Zeit
der Beldwüge gegen die Brsnwosen in Italien, wur Zeit der
Bündnisse mit Appenwell, NuKIKausen, pottwvl, der Keuen-

burger AngelesenKeit, als der Ltsat eine neue Arntsteilung
vornakm, nack welcker tortab 3 gleickgestellte bandsckreiber
die bandesgesckätte besorgen sollten. Im 18. lakrkunderte
gesellte sicK iknen dann nock 1 oder 2 blntersckreider bei,
die, eine Art bekriinge, sicK aut den bandscbreiberberul
vorbereiten sollten und in trüberer Zeit sogar «tt das blaus
ikres Vorgesetwten bewoknen muLten. Oer bokn betrug wu

Beginn des 16. lakrkunderts tür jeden bandsckreiber unge-
lätir 26 Kr., wobei aucb das Oeld tür den roten band-
sckreiber-ivlantel inbegritten war. Oawu Kamen lreilick auck
nock die Lporteln, die eigentlick den Hauptbestandteil seines
BinKommens bildeten. Lo kielen ikm w. L. bei jedem (mit-
briete, den er austertigte, von je einem » Oeld ein Lcbilling

') dli, l, Kinct, ctie OtironiK ctes ttans LrüncI, Einleitung, Leite 2,

°) Vgl, lsnrzeitducn Lteinen, toi, 149,

°) Vgl, clie Isbelle im ^nlisnge, tür cleren Zusammenstellung icn
tterrn Llirsvreeti S, Kälin meinen desterz OsnK sussprecke.
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zu, das Papier dafür war gratis, während Pergament extra

vergütet werden mußte. Außerdem bezog der Landschreiber
weitere Vergütungen und Nebeneinnahmen für das Ausfertigen
der Pässe, für Certificate, für Abschriften, für Reisen und

Tagsatzungen, für Kundschaften und dgl. mehr — kurz es

war nach den Vogteien eine der einträglichsten Stellen in
den Beamtungen des alten Landes. Daher kam es denn

auch, daß seit 1664 jeder Landschreiber bei seiner Wahl
75 gl. Auflage in den gemeinen Kasten erlegen mußte, ohne
welche Steuer er sein Amt überhaupt nicht antreten konnte.
Später scheinen sich die Sportein derart gemehrt zu haben,
daß auch noch im 18. Jahrhunderte die fixe Besoldung die
nämliche war wie zu Ende des 16., nämlich 35 gl., während
seine Gesamteinnahmen, soweit wir dieselben noch verfolgen
können, sich mindestens auf 60 Louis d'or beliefen. Diesen
Ziffern entspricht auch ungefähr der Jahrlohn der
Landschreiber in den Vogteien, der im 16. Jahrhunderte 52 Sonnenkronen

ausmachte, wobei Extrazulagen für die Frau Land-
schreiberin, für die Magd, für sogenannte „Barref'-Mähler,
für allerlei Unkosten nicht mit inbegriffen waren, ja die
Verehrungen schienen gerade damals so überhandzunehmen,
daß die Tagsatzung wiederholt versuchte, diese Extraausgaben

vollends zu streichen. Daß es natürlich auch nicht
an zahlreichen Bewerbern fehlte, solch fette Pfründen um
jeden Preis zu erlangen, geht aus einer Verpflichtung hervor,
wornach der Landschreiber bei seiner Wahl den Eid zu
leisten hatte, daß er nicht durch Bestechung zu seiner Würde
gelangt sei. Dieses Vorgehen schließt die ansehnliche
Stellung des Beamteten gar nicht aus, denn gleichzeitig mit
solch ehrverletzender Ansicht, bestimmt der Rat von Schwyz
für die nämlichen Beamten verschiedene Ehr- und
Gunstbezeugungen. Vorerst sind es Fensterschenkungen an verschiedene

Landschreiber, die sonst nach schwyzerischer Rechtsanschauung

einzig Kirchen, Ratshäusern und Ehrenwirtshäusern
und in seltenen Fällen an hohe und verdiente Standespersonen

hätten verliehen werden können. Seit ganz alter Zeit
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wu, das Papier dskür war gratis, wäkrend Pergament extra

vergütet werden mulZte. AulZerdem bewog der bandsckreiber
weitere Vergütungen und Kebeneinnabmen tür das Austertigen
der Pässe, tür dertikicate, tür AbscKritten, tür peisen und

?agsatwungen, tür KundscKarten und dgl. mekr — Kurw es

war nack den Vogteien eine der einträglicksten Stellen in

den Beamtungen des alten bandes. Datier Kam es denn

aucb, dalZ seit 1664 jeder bandsckreiber bei seiner WaKI
75 gl. Autlage in den gemeinen Kasten erlegen mulZte, okne
weicke Steuer er sein Amt überkaupt nickt antreten Konnte.

Später sckeinen sicK die Lporteln derart gemekrt wü Ksben,
dalZ auclr nock im 18. dakrkunderte die tixe Besoldung die
nämlicke war wie wu bride des 16., nämlick 35 gb, wäkrend
seine desamteinnakmen, soweit wir dieselben nock vertolgeri
Können, sicK mindestens ant 66 bouis d'or belielen. Diesen
Zittern entsprickt guck ungeläbr der lakrlokn der band-
sckreiber in den Vogteien, der im 16. lakrkunderte 52 Sonnen-
Kronen susmackte, wobei Bxtrawulagen tür die brau band-

sckreiberin, tür die Nggd, kür sogenannte „BarreB-NäKIer,
lür allerlei blnkosten nickt mit inbegrilken waren, ja die
Verehrungen sckienen gerade damals so überkandwunekmen,
diriZ die l'agsatwung wiederkolt versucbte, diese Bxtraaus-
gaben vollends wu streicben. DalZ es natürlick auck nickt
an waKIreicKen Bewerbern keKIte, solck kekte pkründen um
jeden preis wu erlangen, gekt aus einer VerpilicKtung Kervor,
wornack der bandscbreiber bei seiner WaKI den Bid wu

leisten Kstte, dslZ er nickt durcb BestecKung wu seiner Würde
gelangt sei. Dieses VorgeKen scKiieiZt die snselirilicke Stel-

lung des Beamteten gar nickt aus, denn gleickweitig mit
solck ekrv.erletwender AnsicKt, bestimmt der pat von ScKw^w
kür die nämlicken Beamten verscbiedene BKr- und dunstbe-
weugungen. Vorerst sind es BensterscbenKungen an versckie-
dene bandsckreiber, die sonst nack sckwvweriscker pecktssn-
sckauung einwig KircKen, pstskäusern und BKrenwirtsKäusern
und in seltenen Bällen sn Koke und verdiente Ltandesper-
sonen Kätten verlieben werden Können. Seit ggnw älter Zeit
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herrschte auch die Sitte, dem Landschreiber jährlich das

Tuch für seine Kleidung zum Geschenke zu machen, die
früher, bis ca. 1600, in einem Wamse von rotem Tuch
bestand; später änderte sich die Amtstracht dahin, daß nur
mehr der Radmantel in den Standesfarben beibehalten wurde,
ähnlich wie die Mäntel der heutigen Läufer, während die

übrigen Bekleidungsstücke sich nach der jeweiligen Mode
änderten. Die dunklen Kniehosen mit weißen Strümpfen
Schnallenschuhen gehören der damaligen Mode an und haben
sich bis io die Neuzeit bei den Standesläufern erhalten. Auch
der rote Mantel blieb bis zum Jahre 1850 für den Kanzleidirektor

bei offiziellen Anlässen in Gebrauch — heute hat
sich diese Amtstracht nur noch in Gersau erhalten. Eine
weitere Ueberlieferung, welche den Landschreibern im Vereine
mit den Läufern, Weibeln und Siebnern zu Gute kam, waren
die regelmäßig wiederkehrenden Gastmähler, so am Dienstag

nach St. Andrea und am 7. Oktober, wozu die Regierung
jeweils 12 ft spendete. Daß die Schreiber infolge ihres
trockenen Berufes sich vielfach recht gut auf den Wein
verstanden, geht auch daraus hervor, daß der Rat sie wiederholt
beauftragte den obrigkeitlichen Wein einzukaufen, anderer
seits haben wir auch noch heute stumme Zeugen jener
weinseligen Zeiten in den Ratsbüchern selbst ; die zahlreichen
Weinflecken daselbst führen unwillkürlich zu dem Schlüsse,
daß entweder bei den Ratssitzungen wacker gebechert wurde,
oder daß die Schreiber ihre Bücher eben nicht immer auf
der Kanzlei zur Hand hatten. Andere Beschäftigungen
scheinen ihnen mehr von Amts wegen obgelegen zu haben,
das jährliche Verteilen des Tuches an die Schützen von
Schwyz und Umgebung, die obrigkeitlichen Almosen, die

Kundschaftsritte u. s. w. Seit ungefähr 1750 wurden gewisse
Verwaltungszweige je einem bestimmten Schreiber zugewiesen,
so hatte der erste die Protokolle, die Komzeddel, die Ueber-

setzungen unter sich, der zweite besorgte das Kriegsprotokoll,

Militärkapitulationen und Marchuugen, der dritte die

Abschiede, die Langsgemeindeprotokolle, die Jahrmarkt-
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derrsckte auck die Litte, item bandsckreiber jäkrlick das

?uck tür seine Kleidung wum OescKenKe wu macKen, die
trüker, bis eg. 1600, in einem Wamse von rotem ^uck be-

stand; später änderte sicb die AmtstracKt dabin, daL nur
mebr der padmantel in den Ltandeskarden beibedalten vurde,
äkniick wie die Näntel der Keutigen bäuter, wäkrend die

übrigen Bekleidungsstücke sicK nack der jeweiligen Node
änderten. Die dunklen Kniekosen mit weiLen Ltrümpken
LcKnallenscKuKen geKören der damaligen Node an und Kaden

sicK dis io die Keuweit bei den Ltandesläutern erkalten. Aucb
der rote Nantel blieb bis wum dadre 1850 tür den Ksnwleb
direktor bei «ttiwiellen Anlässen in Oebraucn — Keute Kat

sicK diese AmtstracKt nur nock in Oersau erkalten. Bine
weitere bleberlielerung, weicke den bsndscbreibern im Vereine
mit den bäutern, Weibeln und Liebnern wu Oute Kam, waren
die regeimäLig wiederkenrenden O^stmäKIer, so am Biens-

tag nack Lt. Andrea und am 7. Oktober, wowu die Regierung
jeweils 12 A spendete. DaL die LcKreiber intolge ibres
trockenen Berntes sicK vieltack reckt gut auk den Wein ver-
standen, gekt auck daraus Kervor, daL der Bat sie wiederkolt
beauftragte den «brigkeitlicken Wein einwukauten, anderer
seits Kaden wir sucd nock Keute stumme Zeugen jener wein-

seligen Zeiten in den Batsbücdern selbst; die wskireicken
Wei»ilecKen daselbst tükren unwillkürlick wu dem Lcblusse,
daL entweder bei den patssitwungen wacker gebeckert wurde,
oder daö die LcKreiber ibre LücKer eben nickt immer ant

der Kanwlei wur tland Katten. Andere BescKättigungen
sckeinen iknen mekr von Amts wegen obgelegen wu Kaben,
das jäkrlicde Verteilen des Bucdes an die LcKütwen von
LcKwvw und blmgedung, die «brigkeitlicken Almosen, die

Kundscdattsritte u. s. w. Zeit ungetäbr 1730 wurden gewisse
Verwaltungswweige je einem bestimmten LcKreiber wugewiesen,
s« Katte der erste die Protokolle, die Kornweddel, die bieder-

setwungen unter sicK, der wweite besorgte das Kriegspwto-
Koll, NilitärKapitulationen und NarcKuugen, der dritte die

Adscdiede, die bangsgemeindeprotokoile, die lakrmsrkt-
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Visitation. Für diese Arbeiten bezogen sie neben ihrem
Gehalte von 30 gl. eine jährliche Vergütung von 150—200
gl., wozu dann noch eine besondere Entschädigung von gl.
3. 30 für Farbe, Mastix und Federn kam — dies alles ohne
die bedeutenden Sportein. Eine Umgestaltung der Kanzlei
während der Helvetik war ganz vorübergehender Natur. Man
begnügte sich mit einem einzigen Munizipalitätsschreiber, der,
wie es scheint, den Geschäften seiner drei Vorgänger völlig
gewachsen war. Seit 1804 gab es nur mehr zwei
Kantonslandschreiber, die dann aber nach dem Umsturz von 1814

zeitweise um einen dritten noch ergänzt wurden. Erst
1807 wurde der nachmalige Landammann Heinrich Martin
Hediger mit der Ausarbeitung einer neuen Kanzleiordnung
betraut. 1811 erfolgte durch Kantonsratbeschluß die definitive

Annahme der neuen Organisation, die 1838 abermals
abgeändert wurde. An Stelle der Landschreiber treten jetzt
ein Kanzleidirektor und ein Kantonsschreiber; ihre Geschäfte

paßten sich mehr den modernen Verhältnissen an und
erlitten infolgedessen verschiedene der jeweiligen Verwaltung
entsprechende Abänderungen.

Es erübrigt uns noch ein Kurzes über die Pflichten
der Landschreiber zu berichten, sie sind am besten aus
dem Landschreibereide zu ersehen. Dieses Gelöbnis wurde
alljährlich zu Ibach vor der Brücke an der Maienlandsgemeinde,

welche für gewöhnlich am letzten Sonntag im April
stattfand, abgelegt und lautet also: „Demnach, so schwört
der Landschreiber, unseres gemeinen Landes Schwyz Nutz
und Ehr zu fördern und seinen Schaden zu warnen und zu
wenden mit gutem Treuen und dem Landammann in den
Landessachen beholfen und beraten zu sinde und gehorsam
und zu den Sachen schweigen, so ihn der Ammann heißt

schweigen und niemand ohne Urlaub eines Ammanns und
der Räten aus unseren heimlichen Sachen, Freiheiten und

anderem, so uns Schaden oder Gebresten bringen möchte

jetzt oder hernach, nüt zu sagen noch kund zu tun, in keiner
Weise und dem Ammann und den Räten und gemeinen
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visitation, für cliese Arbeiten bewogen sie neben ikrem
OeKalte von 30 gl. eine jäkrliclie Vergütung von 150—200
gl., vowu ctann nocb eine besondere fntsckädigung von gl.
3. 30 tür Barbe, rVlastix unct feclern Kam — clies alles okne
clie becleutenäen Lporteln. fine blmgestaltung cler Kanwlei
väkrend cter tlelvetik var ganw vorübergekender Katur. Nan
begnügte sieb mit einem einzigen ivtuniwipalitätssckreiber, der,
vie es sckeint, den OescKätten seiner drei Vorgänger völlig
gevacksen var. Leit 1804 gab es nur mebr wvei Kantons-
IsndscKreiber, die dann aber nack dem blrnsturw von 1814

weitveise um einen dritten nock ergänwt vurden. frst
1807 vurde der nackrnalige bandammann bleinrick lvtartin
Idediger mit der Ausarbeitung einer neuen Kanwleiordnung
betraut. 1811 ertolgte durck KantonsratbescKIuL die detini-
tive AnnaKme der neuen Organisation, die 1838 abermals
abgeändert vurde. An Ltelle der bandsckreiber treten jetwt
ein KanwleidireKtor und ein KantonsscKreider; ikre OescKälte

pstZten sicK mekr den modernen Verhältnissen an und er-
litten intolgedessen versckiedene der jeveiligen Vervaltung
entsprechende Abänderungen.

fs erübrigt uns nocb ein Kurwes über die RtlicKten
der bandsckreiber wu berickten, sie sind am besten aus
dem bandsclireibereide wu erseken. Dieses Oelöbnis vurde
alljäkrlick wu IdacK vor der LrücKe an der rVlaienlandsge-
meinde, velcke lür gevöknlick am letwten Lonntag im April
stattrarid, abgelegt und lautet als«: „Demnach, so sckvört
der bandsckreiber, unseres gemeinen bandes LcKv^w Kutw
und fkr wu tördern und seinen LcKsden wu varnen und wu

venden mit gutem treuen und dem bandammann in den
bandessacken dekolteo und beraten wu sinde und gekorsam
und wu den Lacken sckveigen, so ikn der Ammann KeilZt

sckveigen und niemand okne Urlaub eines Ammanns und
der Räten aus unseren KeimlicKen Lacken, freikeiten und

anderem, so uns LcKaderi «der Oebresten bringen möckte
jetwt «der KernacK, nüt wu sagen nock Kund wu tun, in Keiner
Weise und dem Ammann und den Räten und gemeinen
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Landleuten und den Siebnern, so unseres Landes Steuer
und Bräuche rechnen, und den Neunen des geschworenen
Gerichtes zu warten und Ihnen zu schreiben, was ihn der
Ammann heißt schreiben und man übereinkommt uud zu
lesen, was vor ihn kommt und man ihn heißt lesen, sofern

er. das kann, und darin sein bestes und wegstes zu tun und
fried aufzunehmen, wo es ihn notdürftig bedünckt und vor
Ammann und Räte zu bringen, was ihn bei seinem Eide

notdürftig bedünckt zu sein, oder ihm befohlen wird
vorzubringen, sofern er das kann oder versteht und zu leiden
um alle unsere Einung und Aufsätze, als unseres Landes
Briefe und Aufsätze wissend und sagend, getreulich und ohne
alle Gefahr."1) Dieser offenbar aus der Entstehungszeit des

Landschreiberamtes herstammende Eid blieb bis zur
Verfassung von 1833 in Kraft, seither gab es wiederholt
Abänderungen, die sich den jeweiligen verfassungsgemäßen
Pflichten anpaßten. Bis zu diesem Zeitpunkte wurden die
Landschreiber auch ausschließlich aus den Landleuten
gewählt, Hans Fründ ausgenommen; als der erste
Kantonsschreiber aus den äußern Bezirken wurde Dr. Pius Knobel
von Altendorf im Jahre 1833 gewählt. Der Umstand, daß

das eigene Land stets die nötigen Kräfte für diese Stelle
lieferte, zeigt deutlich, wie speziell in den ältesten
Amtsperioden der Bildungsgrad in Schwyz auf einem recht ansehnlichen

Niveau stand; es gab auch damals noch Männer, die
es vorzogen, zu Hause am Kanzleitische eine führende
Stellung einzunehmen, statt, das Schwert in der Hand, in fremden

Landen um Fürstengunst zu buhlen.

Diese Andeutungen mögen genügen, um die Bedeutung
der schwyzerischen Ratsbücher für die verschiedensten
Gebiete der Forschung zu veranschaulichen, sie mögen auch
einen kleinen Einblick in die Werkstatt mit ihrem
Werkmeister gewähren, wie er in rastlosen Fleiße durch die
Jahrhunderte uns ein so umfassendes Werk errichtet hat.

*) Vgl. Eidbuch auf der Kantonskanzlei Schwyz.
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bandleuten und den Liebnern, so unseres bandes Lteuer
und LräucKe recknen, und den Keunen des gesckworenen
OericKtes wu v/arten und Innen wu sckreiden, was ikn der
Ammann ireiiZt scnreiben und man übereinkommt uud wu

lesen, was vor ibn Kommt und man ibn KeiLt lesen, sotern

er, das Kann, und darin sein bestes und wegstes wu tun und
tried gutwunebmen, wo es ibn notdürftig bedünckt und vor
Ammann und Räte wu bringen, was ibn bei seinem bide
notdürftig dedünckt wu sein, «der ibm beloblen wird vorwu-

bringen, solern er das Kann «der verstebt und wu leiden
um alle unsere Binung und Autsätwe, als unseres bandes
Briefe und Auksätwe wissend und sagend, getreulick und okne
alle Oekabr."') Dieser oltenbar aus der BntsteKungsweit des

bandsckreiberamtes Kerstammencle bid blieb bis wur Ver-

lassung von 1833 in Kratt, seitber gab es wiederkolt Ab-
änderungen, die sicb den jeweiligen verlassungsgemäLen
RtlicKten anpaßten. Lis wu diesem Zeitpunkte wurden die
bandscbreiber aucb ausscKiieLIicK aus den bandleuten ge-
wäblt, Idans bründ ausgenommen; als der erste Kantons-
sckreiber aus den äuLern Bewirken wurde Dr. Pius Knobel
von Altendork im dakre 1833 gewäKIt. Der Bmstand, daL
das eigene band stets die notigen Krätte tür diese Ltelle
lieferte, weigt deutlick, wie spewiell in den ältesten Amts-
Perioden der Bildungsgrad in LcKw^w aut einem reckt ansekn-
licken Kiveau stand; es gab aucb damals nocb Männer, die
es vorwogen, wu Hause am KanwieitiscKe eine kübrende 8tel-

lung einwunekmen, statt, das LcKwert in der Idsnd, in Bern-
den banden um Bürstengunst wu bublen.

Diese Andeutungen mögen genügen, um die Bedeutung
der scbwvweriscben patsbücker für die versctriedensten Oe-
biete der BorscKung wu veransckaulicken, sie mögen suck
einen Kleinen BinblicK in die Werkstatt mit ibrem Werk-
meister gewäbren, wie er in rastlosen BleiLe durcb die lakr-
Kunderts uns ein so umfassendes Werk erricktet Kat.

') Vgl, LicibucK gut der KsntonsKsnzIei LcKvvz,
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